
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch GEWICHTIGE ANHALTSPUNKTE?!

Ruhe bewahren und DOKUMENTATION. Schriftliches Festhalten von 
Anhaltspunkten, Beobachtungen, Äußerungen (FAKTEN)

Rücksprache, kollegiale Beratung, Überprüfung (4 AUGEN PRINZIP) 
mit Team/Leitung

Kann eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden: HINZUZIEHUNG EINER 
INSOWEIT ERFAHRENEN FACHKRAFT (= IEF)

Gemeinsame GEFÄHRDUNGSEINSCHÄTZUNG (RISIKOEINSCHÄTZUNG): pFs, IEF, ggf. Eltern/Sorgeberechtigte (SB), Kind/Jgdl.
Achtung: regionale Formulare nutzen

AKUTE KINDESWOHL- 
GEFÄHRDUNG

(Kind kann nicht nach Hause 
gelassen werden)

Fallübergabe an das örtliche 
Jugendamt (vorher/gleichzeitig 

Eltern informieren!)

GEFÄHRDUNG bzw. RISIKOEIN-
SCHÄTZUNG im GEFÄHRDUNGS- 

/ GRAUBEREICH

Risiko einer Gefährdung wird 
weiterhin gesehen, Verdacht ist 

erhärtet

GEFÄHRDUNG IST NICHT 
AUSZUSCHLIEßEN

Elterngespräch führen:  
„gemeinsamer Blick auf das Kind“, 
auf (freiwillige) Beratungsmöglich-

keiten hinweisen, Verab- 
redungen treffen

GEFÄHRDUNG  
BESTÄTIGT 
SICH NICHT

Ende des 
Verfahren

und

... oder ...

... oder ...

Gespräch mit Eltern/SB vorbereiten (Coaching durch IEF möglich)

Verabredung zur  
ÜBERPRÜFUNG dieser 
Entscheidung sinnvoll!

ggfs. ERNEUTE RISIKO- 
EINSCHÄTZUNG

erneuter 
Kooperations- 

versuch

Gespräch mit Eltern/SB führen: Kooperationsbereitschaft der Eltern/SB klären, verbind-
liche Vereinbarungen/Verabredungen treffen und diese schriftlich festhalten

bei Folgetreffen gemeinsam mit den Eltern/ 
SB Kooperationswillen und –fähigkeit überprüfen

Fallübergabe an das örtliche Ju-
gendamt 

(Eltern zeitgleich informieren)

ENTWICKLUNG IST ZU ERKENNEN.
In Kontakt bleiben, weitere Termine  

vereinbaren.

KEINERLEI ENTWICKLUNG  
ZU ERKENNEN.

Kooperation gelingt (eher) nicht

Eltern übernehmen selbst Kontakt 
zum Jugendamt auf (Nachweis/ 

Rückmeldung?!)

JUGENDAMTÜBERGABE vorbereiten (regionale Formulare übermitteln)

Vorgehensweise bei Verdacht auf KWG nach § 8a Abs. 4 SGB VIII:

Achtung: Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch ist vor einem Gespräch mit 
den Eltern/Sorgeberechtigten immer externe Beratung hinzuzuziehen!

www.erzieher-pruefung.de
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VERTIEFTE PRÜFUNG

• Anhörung des/r Beschuldigten (Empfehlung externer Beratung)
• Information der Eltern der betroffenen Kinder
• ggf. Einleitung strafrechtlicher Maßnahmen
• Einbeziehung des Jugendamtes
• Gespräche mit Mitarbeiter und Leitung
• Einbeziehung externer Beratung

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

GEFÄHRDUNG UNKLARGEFÄHRDUNG LIEGT VOR

ENTSCHEIDUNG ÜBER WEITERE MAßNAHMEN (juristische Begleitung)

BERATUNGSANGEBOT für das Team

INFORMATION aller Eltern (ggfs. externe Beratung hinzuziehen)

KEINE GEFÄHRDUNG

REHABILITATION DES/R  
BESCHULDIGTEN

Vorgehensweise bei Verdacht auf KWG durch Mitarbeiter einer Einrichtung:

HINWEISE (durch Kinder/Eltern/Mitarbeiter/o.ä.) auf  
KINDESWOHLGEFÄHRDUNG durch Mitarbeiter der Einrichtung

DOKUMENTATION aller Hinweise, Wahrnehmungen und Beobachtungen

Information an Leitung und Träger/Vorstand

Oben benannte Personen übernehmen ERSTBEWERTUNG DER HINWEISE (Gefährdungseinschätzung),  
ggf. unter Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft (IEF)

KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 
NICHT AUSGESCHLOSSEN

Spätestens Einbeziehung einer IEF 
oder anderer Fachberatung

VERTIEFTE PRÜFUNG  
ERFORDERLICH

Freistellung des/r Beschuldigten

HINWEISE AUF  
KINDESWOHLGEFÄHRDUNG

Spätestens Einbeziehung einer IEF 
oder anderer Fachberatung

Freistellung des/r Beschuldigten
Einbeziehung des Jugendamtes

KEINE HINWEISE auf  
Kindeswohlgefährdung

Ende des Verfahrens
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